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FBP-Fraktion respektiert den Willen des Volkes! 
Strassenbau-Initiative war nicht umsonst - Gesetz soll im Sinne des Volksbegehrens geändert werden 

LANDTAG 
Weitere Beschlüsse 

Nach einer ausführlichen Debatte, die 
mit einem eindrucksvollen Votum von 
Regierungsrat William Hoop für die 
liechtensteinische Landwirtschaft ende
te, gab der Landtag endlich grünes Licht 
für den liechtensteinischen M i l c h -
h o f ,  mit dessen Bau schon in naher 
Zukunft begonnen wird. Bedenken ge
gen das Projekt hatten nur die VU-Ab-
geordneten Herbert Kindle und Dr. 
Franz Beck (beides Vertreter aus der In
dustrie) geäussert, doch folgte das Ple
num ihren Argumentationen nicht und 
hiess das entscheidende Subventionsge
such mit 14:1 Stimmen gut. 

Der Gemeinde Schaan wurde zum Um-
und Ausbau des Theaters am Kirchplatz 
eine erhöhte Subvention von 30 Prozent 
zugesichert. Aufgrund eines Votums des 
Abg. Dr. Malin, der die vielseitigen Auf
lagen, die die Regierung mit der Sub
ventionierung des Theaterbaus verbin
den. wollte, als unerfreulichen Dirigis
mus in kulturellen Belangen bezeichne
te, werden die' Auflagen in einer der 
nächsten Sitzung unabhängig von der 
bereits gewährten Subventionszusage 
nocheinmal überprüft werden. 

* 

Der Abg. Dr. Peter Marxer warnte vor 
der definitiven Anstellung eines voll
amtlichen Schulpsychologen. Da dieser 
Mann wichtige Entscheidungen (z. B. 
über die Qualifikation von Schülern für 
diesen oder jenen Bildungsweg zu tref
fen habe, könnte sich eine Fehlbeset
zung auf Jahrzehnte hinaus äusserst ne
gativ auswirken. Dr. Marxer sprach sich 
deshalb zunächst für eine kürzerfristige, 
vertragliche Zusammenarbeit mit einem 
entsprechenden Fachmann aus, den man 
im Eignungsfalle immer noch definitiv 
anstellen könnte. Die Regierung und 
das Plenum folgten seinen Einwänden 
und änderte den Antrag in diesem Sinne 
ab. * 
Einstimmig beschloss der Landtag, dem 
Eigenheim-Wohnbaufonds zwei Millio
nen Franken ,zuzuweisen und den Stu
diendarlehensfonds um 100 000 Franken 
zu äufnen. Der liechtensteinischen Gras
trocknungsgenossenschaft wurde die um 
10 Prozent erhöhte Subvention für Grün
mehlsilo und Vorratsband einhellig be
willigt. Ebenso bewilligte der Landtag 
den Liechtensteinischen Kraftwerken 
anstelle einer Anleihe ein Darlehen von 
sieben Millionen Franken aufzunehmen. 
In erster Lesung behandelte der Land
tag vier Vorlagen über Gesetzesände
rungen, die im Rahmen der von Vize
regierungschef Dr. Kieber durchgeführ
ten Rechtsreform liegen sowie eine Ge
setzesänderung betreffend die Besoldung 
der Beamten und Staatsangestellten. 

Der mit der Strassenbau-Initiative zum Ausdruck gebrachte Volkswille 
nach vermehrtem Mitspracherecht beim Bau von Hochleistungsstrassen 
wird — wenn e s  nach dem Willen der  FBP-Fraktion geht — in jedem Falle 
respektiert werden. Die FBP-Fraktion steht hinter dem Volksbegehren und 
legte zudem (für den Fall, dass das Initiativbegehren als verfassungswid
rig beurteilt wird) einen formulierten Qesetzestext vor, der es  dem Land
tag ermöglicht, das Gesetz von sich aus im Sinne des Volksbegehrens ab
zuändern. Da anzunehmen ist, dass «die FBP-Fraktion in ihrer positiven 
Haltung zum Volksbegehren auch aus  den Reihen der VU unterstützt wird, 
steht nun einer Abänderung des  Gesetzes im Sinne der von mehr als 1100 
Mitbürgern getragenen Initiative nichts mehr im Wege! Der Landtag kann 
das Gesetz jetzt von sich aus abändern, ohne das  Volk speziell an die Ur
nen zu bemühen und (wenn nötig) auch ohne abzuwarten, ob das  Initia
tivbegehren in seiner heutigen Formulierung verfassungsgemäss ist oder 
nicht. — Der vom Abgeordneten Dr. Ernst Büchel formuliert eingebrachte 
Gesetzestext stellt zudem einen gangbaren Ausweg aus der schwierigen 
Lage dar, in die sich das Parlament nach den von der Regierung geäus
serten, verfassungsmässigen Bedenken des Volksbegehrens versetzt sah. 
Die rechtskundigen Parlamentarier beider Fraktionen waren begreiflicher
weise nicht gewillt, von sich aus (und gegenüber ihren anderen Kollegen) 
als Schiedsrichter in der Frage der Verfassungsmässigkeit aufzutreten. 
Der andere Ausweg, ein Gutachten beim Staatsgerichtshof einzuholen, 
wurde bislang noch nicht gesucht. — Der von der FBP eingebrachte Vor
schlag respektiert den durch die Initiative zum Ausdruck gebrachten 
Voikswillen und gewährleistet gleichzeitig die Beachtung d e s  Grundgeset
zes für den Fall, dass  sich die von der Regierung geäusserten diesbezüg
lichen Bedenken bestätigen sollten. 

Die Behandlung der Volksinitiative betref
fend das Gesetz über den Bau von Hochlei
stungsstrassen, die von den Initianten fristge
recht eingebracht wurde und somit zustande 
gekommen war, löste am Ende der öffentlichen 
Landtagssitzung vom Dienstag erwartungsge-
mäss einige Diskussionen aus. Nachdem schon 
Ende letzter Woche bekannt wurde, dass die 
Regierung verfassungsmässige Bedenken am 
Initiativbegehren geäussert hatte, durfte man 
der Debatte im Landtag denn auch mit einiger 
Spannung entgegensehen. 

Das Ergebnis der Landtagsberatungen zu die
sem letzten Punkt der öffentlichen Sitzung vom 

Dienstag war eher ernüchternd und machte die 
Kluft offenbar, die in dieser Frage mitten durch 
die Fraktion der VU-Mehrheitspartei geht: die 
Beschlussfassung über die Volksinitiative, d. h. 
über die Frage ob der Landtag dafür oder dage
gen sei, ob sie in ihrem materiellen Begehren 
verfassungsgemäss oder verfassungswidrig sei, 
ob die Regierung die Frage der Verfassungs
mässigkeit nocheinmal abklären soll oder man 
beim Staatsgerichtshof ein diesbezügliches 
Gutachten einholen sollte, wurde auf Antrag 
der VU einfach ausgesetzt. Angeblich mit der 
Begründung, die Initiative sei so spät einge
bracht worden, dass man sich nicht eingehend 

genug mit ihr auseinandersetzen habe können, 
wurde die Beschlussfassung über das Volksbe
gehren auf Antrag der VU auf die nächste Sit
zung verschoben l 

Die FBP-Fraktion, die den Initianten durch 
ihren Sprecher Dr. Peter Marxer («Die Initiati
ve hat meine Sympathie») und durch den Abg. 
Dr. Ernst Büchel («Ich stehe hinter dem Volks
begehren») mehrfach ihre Unterstützung zusag
te, brachte — für den Fall dass das Initiativbe
gehren als verfassungswidrig angesehen werde 
— von sich aus einen Entwurf zur Abänderung 
des Gesetzes über den Bau von Hochleistungs
strassen im Sinne der Initiative ein! Wie der 
Abg. Dr. Ernst Büchel präzisierte, wurde der 
Alternativvorschlag nur für den Fall unterbrei
tet, dass dem Volksbegehren auch tatsächlich 
verfassungsmässige Mängel anhaften. Falls 
dies nicht der Fall sei, stehe die FBP-Fraktion 
hinter der Initiative. 

Unschlüssigkeit in der VU-Fraktion 
Demgegenüber widerspiegelte sich in der 

Haltung der VU-Fraktion auch am Dienstag im 
Landtag eine sehr unterschiedliche und unein
heitliche Einstellung zum Volksbegehren, wie 
sie an sich schon im Vorfeld zur Landtagssit
zung festgestellt worden war. 
• Der Regierungschef unterstrich auch in der 
öffentlichen Sitzung, dass die von der Regie
rung geäusserten, verfassungsmässigen Beden
ken am Initiativbegehren durchaus «fundiert» 

(Fortsetzung Seite 2) 

Strassenbau: Mitsprache gesichert! 
Der FBF-Entwurf zur Änderung des Strassenbau-Gesetzes 

Gesetz vom . . .  
betreffend die Abänderung des Gesetzes 
über den Bau von Hochleistungsstras
sen und Hauptverkehrsstrassen. 
Dem nachstehenden vom Landtag ge-
fassten Beschluss erteile Ich Meine Zu
stimmung: 

§ 1 
Die Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 
12.6.1969 über den Bau von Hochlei
stungsstrassen und Hauptverkehrsstras
sen, LGB1.1969 Nr. 39, erhalten folgende 
neue Fassung: 

Art. 5 
Das Bauamt hat über Auftrag der Regie
rung in Zusammenarbeit mit den inter
essierten Gemeinden abzuklären, welche 
allgemeine Linienführung und Strassen-
art in Betracht fällt. 

Art. 6 
1. Die Regierung hat die Hochleistungs

strassen und Hauptverkehrsstrassen 
in generellen Projekten darzustellen. 
Aus den generellen Projekten müs
sen insbesondere die Linienführung 
der Strassen, die Anschlussstellen, 
die Kreuzungsbauwerke und die ver
anschlagten Kosten der Bauausfüh
rung ersichtlich sein. 

2. Die generellen Projekte sind den in
teressierten Gemeinden zur Vernehm
lassung zu unterbreiten. 

3. Die Genehmigung der generellen Pro

jekte hat durch ein besonderes Gesetz 
zu erfolgen. 

§ 2 
Dieses Gesetz wird als nicht dringlich 
erklärt und tritt am Tage seiner Kund
machung in Kraft. 

Bemerkungen zur Gesetzesvorlage 
Zu Artikel 5: Im Absatz 1 werden die 
Worte «im Auftrag der Regierung» ein
gefügt. Strassenbaubehörde soll die Re
gierung sein, während das Bauamt nur 
technische Hilfsdienste zu leisten hat. 
Der bisherige Absatz 2 des Gesetzes 
LGB1. 1969/39 wurde mit Rücksicht auf 
die vorgeschlagene Neufassung von Ar
tikel 6 gestrichen. 
Zu Artikel 6: Die Neufassung des Ab
satzes 1 geht ebenfalls davon aus, dass 
die Regierung Strassenbaubehörde ist. 
Aus den generellen Projekten müssen 
auch die veranschlagten Kosten der 
Bauausführung ersichtlich sein, was bis
her im Gesetz LGB1. 1969/39 nicht ver
langt war. 
Der Absatz 3 ist der Kernpunkt der 
Gesetzesänderung. Während das heute 
geltende Gesetz bestimmt, dass die ge
nerellen Projekte von der Regierung 
genehmigt werden (was bedeutet, dass 
die Frage, ob und wie eine Hoch
leistungsstrasse gebaut wird, allein in 
der Kompetenz der Regierung liegt), 
muss nach der Gesetzesvorlage die Ge

nehmigung der generellen Projekte 
durch ein besonderes Gesetz erfolgen. 
Die vorgeschlagene Regelung verlangt 
damit ein Zusammenwirken zwischen 
Regierung und Landtag. Auch sind die 
Träger der Staatsgewalt — Fürst und 
Volk — in die Entscheidung miteinbe
zogen. 
Bei diesem im Absatz 3 vorgesehenen 
Gesetz handelt es sich um ein Gesetz 
im formellen Sinn, eine Form, die in der 
liechtensteinischen Rechtsordnung (zum 
Beispiel Artikel 451 Sachenrecht) bereits 
verankert ist und in der liechtenstei
nischen Rechtspraxis (jährliches Finanz
gesetz) gehandhabt wird. Auch auslän
dischen Rechtsordnungen ist das Gesetz 
im formellen Sinn bekannt (siehe Flei
ner / Giacometti, Schweiz. Bundesstaats
recht, 1949, Seite 741, Adamovich, Hand
buch des österreichischen Verfassungs
rechtes, 1957, Seite 296). 
• Da es sich um ein Gesetz handelt, 
kommen die Volksrechte gemäss Volks
rechtegesetz voll zu spielen, ohne dass 
die bestehende Verfassungsordnung tan
giert wird oder geändert werden muss. 
Der Entwurf unterscheidet nicht zwi
schen Hochleistungsstrassen und Haupt
verkehrsstrassen, da zwischen diesen 
beiden Strassenarten technisch nur ge
ringfügige Unterschiede bestehen kön
nen und der Aufwand an Finanzen und 
Boden nahezu gleich ist. 


